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Sprechen Sie uns gerne an. 
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GASAG und GRUNDEIGENTUM-VERLAG
Kostenloses Webseminar

Direkte und steuerliche Förderung 
energieeffizienter Maßnahmen für 
Hausverwaltungen und Eigentümer
Die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Klimaschutzgesetz hat wohl auch dem 
Letzten klargemacht, dass bald mit weiteren Verschär-
fungen und Anstrengungen bei energetischen Maß-
nahmen in Gebäuden zu rechnen ist. Dabei muss Ver-
mietern wie Verwaltern klar sein, dass die Politik bemüht 
sein wird, die Hauptlasten der Immobilienwirtschaft zu 
überbürden. Als Kehrseite darf diese eine Kompensa-
tion durch staatliche Förderung – direkte wie steuer-
liche – erwarten. Die gibt es bereits jetzt: Zum einen 
durch die angelaufene neue Bundesförderung für ver-
mietende Eigentümer, zum anderen durch die umfang-
reiche, aber bislang noch zögerliche Inanspruchnahme 
der steuerlichen Förderung für Selbstnutzer. 
Wann? Am 3. Juni 2021 von 16.00 bis 17.00 Uhr
16.00 Uhr – Dieter Blümmel und Matthias Prennig:
Aktuelle Herausforderungen und Förderbedingungen 
in der Immobilienwirtschaft
16.15 Uhr – Investitionsbank Berlin
Gesetzlicher Handlungsrahmen und Bundesförderung
16.35 Uhr – VRiFG a.D. Hans-Joachim Beck
Steuerliche Förderungsmöglichkeiten für Selbstnutzer
16.45 Uhr - Alle Referenten
Gemeinsame Diskussion und Fragerunde
Anmeldungen zum kosten-
losen Webseminar über www.
gasag-events.de mit dem Login 
Code „BEG“.
Oder Sie scannen den QR-Co-
de mit Ihrem Smartphone und 
melden sich für das Websemi-
nar an.

Dieses Heft enthält ein GEV-Sonderheft 
mit dem Berliner Mietspiegel 2021.


